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Baubeschreibung 

 

1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistung 

1.1 Auszuführende Leistungen 

Straßenbau 

- Art und Umfang 

  

  

  

 

 

- Ausführung 

Die Arbeiten können nur an Firmen vergeben werden, die über ausreichende Erfahrun-
gen in der Ausführung von Asphaltarbeiten verfügen. Auf Verlangen sind Referenzen 
vorzulegen. 

Spätestens 14 Tage vor Beginn der Asphaltarbeiten ist vom Auftragnehmer ein detail-
liertes und leicht nachvollziehbares Einbaukonzept vorzulegen. Das Einbaukonzept 
muss alle wichtigen Angaben zur Ausführung der einzelnen Schichten, Ausbildung von 
Nähten und Anschlüssen sowie den geplanten Geräteeinsatz enthalten. 

 

1.2 Ausgeführte Vorarbeiten 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

1.3 Ausgeführte Leistungen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 
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1.5 Mindestanforderungen für Nebenangebote 

Als Mindestanforderungen für Nebenangebote gelten die in der Baubeschreibung und 
Anlage zur Baubeschreibung aufgeführten Bedingungen und Technischen Regelwerke. 

(erforderlichenfalls noch ergänzen) 

 

 

2 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse 

2.1 Lage der Baustelle 

- Straßen- bzw. Baukilometer, Stationierung 

  

  

  

  

 

- Nächster Ort 

  

  

  

  

 

2.2 Vorhandene öffentliche Verkehrswege 

Bei öffentlichen Verkehrswegen, die für Verkehrsumleitungen benutzt werden, ist Ein-
vernehmen mit dem Straßenbaulastträger und der Straßenverkehrsbehörde herzustel-
len. 

 

 

2.3 Zugänge, Zufahrten 

- zur Baustelle 

Die Genehmigung zur Benutzung von klassifizierten Straßen und Wegen hat der Auf-
tragnehmer vor Beginn der Arbeiten vom jeweiligen Baulastträger selbst einzuholen. 
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durch die Benutzung auftretende Schäden an diesen Wegen hat der Auftragnehmer auf 
eigene Kosten zu beseitigen. 

Die für den Straßenbau unmittelbar benötigten Flächen werden vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellt. 

Klassifizierte Straßen sind im Rahmen der Widmung und der verkehrsbehördlichen Vor-
schriften zu benutzen. Beschränkungen im Gemeingebrauch berechtigen nicht zu 
Nachforderungen. 

 

2.4 Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen 

Die Beschaffung von Wasser sowie die Möglichkeit des Stromanschlusses und die Ent-
sorgung von Abwasser ist Angelegenheit des Auftragnehmers  

 

2.5 Lager- und Arbeitsplätze 

- Plätze für Baustelleneinrichtung 

- Lagerplätze 

Lager- und Arbeitsplätze stehen nur im Bereich des im Eigentum des Auftraggebers 
stehenden Straßengeländes zur Verfügung. Es ist Sache des Auftragnehmers, darüber 
hinaus für die erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze zu sorgen. 

Von sämtlichen in Anspruch genommenen Flächen sind vom Auftragnehmer dem Auf-
traggeber am Schluss der Baumaßnahme unaufgefordert Freistellungserklärungen der 
Eigentümer oder Pächter vorzulegen. 

 

2.6 Gewässer 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

2.7 Baugrundverhältnisse 

- Geologische Verhältnisse 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

- Straßenbefestigungen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

- Schadstoffbelastung 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 
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2.8 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

2.9 Zu schützende Bereiche und Objekte 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

2.10 Anlagen im Baubereich 

- Leitungen 

Bei Arbeiten im Erdreich sind zuvor Auskünfte über die Lage von Erdkabeln, Ver- und 
Entsorgungseinrichtungen jeder Art von den Betreibern einzuholen. 

 

2.11 Öffentlicher Verkehr im Baubereich 

- Straßenverkehr 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

 

3 Angaben zur Ausführung 

3.1 Verkehrsführung, Verkehrssicherung 

Die Bestimmungen der Straßengesetze, der Straßenverkehrsordnung (StVO) und der 
Verwaltungsvorschrift zur StVO sowie die ZTV-SA 97/01 und die Richtlinien für die Si-
cherung von Arbeitsstellen an Straßen sind zu beachten. 

Das Lagern von Geräten, Baustoffen und dergl. in den Seitenräumen neben den unter 
Verkehr liegenden Strecken ist nicht gestattet. 

- Aufrechterhaltung des Verkehrs 

Die Kosten hierfür und für die gesamte Verkehrssicherung sind in die entsprechenden 
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet. 

Ein Verkehrszeichenplan für den Baubereich ist der Verkehrsbehörde zur Genehmigung 
rechtzeitig vorzulegen. 
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3.2 Bauablauf 

- Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten 

Die Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten bleibt überwiegend dem Auftragnehmer 
überlassen. Sie ist aber dem Auftraggeber abzustimmen. 

- Zeitliche Beschränkungen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

- Zusammenwirken mit anderen Unternehmern 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.3 Wasserhaltung 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.4 Baubehelfe  

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.5 Stoffe, Bauteile 

Alle Stoffe und Bauteile werden vom Auftragnehmer geliefert, falls in der Leistungsbe-
schreibung keine andere Regelung vorgesehen ist. 

Die verwendeten Baustoffe und Hilfsmittel müssen den einschlägigen Normen, Techni-
schen Lieferbedingungen und Richtlinien entsprechen. Ebenso sind die anzuwenden-
den Gesetze, Erlasse, Verordnungen, Normen und Vorschriften, Zusätzliche Techni-
sche Vertragsbedingungen sowie Richtlinien bei der Ausführung der Arbeiten zu beach-
ten. 

Die Eignung der vom Auftragnehmer (AN) zu liefernden Baustoffe ist dem Auftraggeber 
(AG) nachzuweisen. 

Die Nachweise der bautechnischen sowie umweltrechtlichen Eignung aller Materialien 
(z.B. Eignungsprüfungszeugnisse, Eignungsnachweise, Zulassungen usw.), insbeson-
dere der Erdbaustoffe, hat der Auftragnehmer spätestens 4 Wochen vor Einbau der 
Baustoffe vorzulegen, sofern nichts anderes festgelegt ist. 

Sämtliche auszubauende Stoffe wie Asphaltschichten und Schichten ohne Bindemittel 
sowie hydraulisch gebundene Schichten, Abbruch von Bauwerken, Durchlässen, Rohr-
leitungen, Befestigungen aus Gräben, Böschungsrinnen aus Beton- und Natursteinma-
terial sind einer Verwertung zuzuführen. 

Auf Verlangen des Auftraggebers sind Wiegekarten, Lieferscheine, Zahlungsbelege, 
Rechnungen usw. vom Liefermaterial des Auftragnehmers den Vertretern des 
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Auftraggebers auszuhändigen. Sämtliche gelieferten Baustoffe sind nach Aufforderung 
durch den Auftraggeber durch einen Soll-Ist-Vergleich durch den Auftragnehmer nach-
zuweisen. Sämtliche Wiegungen sind Sache des Auftragnehmers und werden nicht ge-
sondert vergütet. 

 

3.5.1 Gesteinskörnungen 

Die im Oberbau vorgesehenen Gesteinskörnungen müssen den TL Gestein-StB 04/18 
entsprechen. 

Der Auftragnehmer hat die gültigen Eignungsnachweise für die verwendeten Gesteins-
körnungen den Eignungsnachweisen stets beizufügen. 

Die Baustoffgemische für Schichten ohne Bindemittel müssen den TL SoB-StB 20 ent-
sprechen und nach den TL G SoB-StB 20 güteüberwacht sein. 

Bei der Verwendung von RC-Gemischen ist zusätzlich die Umweltverträglichkeit nach-
zuweisen. 

Für Schichten ohne Bindemittel sind neben den Eignungsnachweisen nach den ZTV 
SoB-StB 20, Abschnitt 1.4.2 auch die gültigen Fremdüberwachungszeugnisse nach den 
TL G SoB-StB 20 vorzulegen. 

 

3.5.2 Bitumenhaltige Bindemittel 

Bei den Asphaltschichten sind als Bindemittel Straßenbaubitumen 30/45 (resultierend 
in der Asphalttragschicht), 50/70 und 70/100 (Asphaltdeckschicht) sowie gegebenen-
falls Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A (Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht) 
zu verwenden. 

Sofern Asphaltbinder unter Verwendung von Ausbauasphalt hergestellt werden soll und 
hierfür ein Bindemittel außerhalb der TL Bitumen-StB 07/13 verwendet wird, sind die 
von den TL Bitumen-StB 07/13 abweichenden Kenndaten des Bindemittels im Rahmen 
des Eignungsnachweises anzugeben. Diese Kenndaten werden dann anstelle der ent-
sprechenden Kenndaten der TL Bitumen-StB 07/13 Vertragsbestandteil. Für das im 
Rahmen der Kontrollprüfungen rückgewonnene Bindemittel gelten die entsprechenden 
Anforderungen an das nach den TL Bitumen-StB 07/13 ursprünglich vorgesehene Bin-
demittel. 

Für das Bindemittel im Asphalt wird im Rahmen der Kontrollprüfung eine Identitätsprü-
fung mit Nachweis aller geforderten Prüfergebnisse der Eignungsprüfung zwischen 
Tank- und Asphaltmischanlage unter Beachtung der DIN EN 58 durchgeführt. 

 

3.5.3 Zusätze 

Bei Verwendung stabilisierender Zusätze zum Bindemittel sind die Hinweise des Her-
stellers zu beachten. 
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Die Zusätze müssen homogen angeliefert werden und dürfen ihre Homogenität auch 
bei ihrer Handhabung und Lagerung nicht verlieren. Eine trockene Lagerung ist sicher-
zustellen. 

Viskositätsverändernde Zusätze als Verarbeitungshilfe dürfen bei der Asphaltherstel-
lung nur als Bestandteil des fertigen Bindemittels nach den E KvB 16 verwendet werden. 

Bei der Rückgewinnung von mit viskositätsverändernden Zusätzen hergestellten Binde-
mitteln aus Asphalt ist es erforderlich, bei der Kaltextraktion Trichlorethylen als Lösemit-
tel zu verwenden. Dies gilt dann sowohl für Untersuchungen im Rahmen der Eigenüber-
wachung, bei Kontrollprüfungen als auch bei Schiedsuntersuchungen. Ein Voreinwei-
chen der zu untersuchenden Probe hat sich dabei als sinnvoll erwiesen. Bei einer Ex-
traktionszeit von 90 Minuten sowie einer Trocknungszeit von 20 Minuten ist eine voll-
ständige Rückgewinnung der im Extraktionsmittel schwerer löslichen viskositätsverän-
dernden Zusätze sichergestellt. 

 

3.5.4 Frostschutzschichten / Schichten aus frostunempfindlichem Baustoffgemisch 
oder Boden 

Frostschutzschichten oder Schichten aus frostunempfindlichem Baustoffgemisch oder 
Boden müssen den ZTV SoB-StB 20 und die dazugehörigen Baustoffe und Baustoffge-
mische den TL SoB-StB 20 sowie die Böden den DIN 18196 entsprechen. 

 

3.5.5 Schottertragschichten 

Schottertragschichten müssen den ZTV SoB-StB 20 und die dazugehörigen Baustoffe 
und Baustoffgemische den TL SoB-StB 20 entsprechen. Bei Schottertragschichten zwi-
schen Einfassungen muss der Verdichtungsgrad mindestens DPr = 100 % betragen. 

Baustoffgemische für Schottertragschichten müssen vollständig aus natürlichen gebro-
chenen Gesteinskörnungen bestehen und einen Schlagzertrümmerungswert der Kate-
gorie SZ 18 erfüllen. Die groben Gesteinskörnungen müssen die Kategorie C 100/0 und 
die Lieferkörnungen 0/2 müssen die Kategorie Ecs 35 = 100 % erfüllen. 

Baustoffgemische für Schottertragschichten können auch anstelle mit einem Stra-ßen-
fertiger mit einem Grader eingebaut werden, wenn sichergestellt wird, dass es beim 
Einbau zu keinen Entmischungen kommt. Ansonsten gelten die  
ZTV SoB-StB 20. 

Die Schottertragschichten sind je Einbaulage parallel und abschließend mit einer Gum-
miradwalze mit einem Betriebsgewicht von mindestens 10 t bei einem optimalen Was-
sergehalt zu verdichten. 

 

3.5.6 Asphaltbefestigung 

Die Anlieferung des Asphaltmischguts zur Baustelle hat grundsätzlich mit thermoisolier-
ten Transportfahrzeugen erfolgen.  
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Die für den Asphaltmischguttransport verwendeten Fahrzeuge müssen folgende Anfor-
derungen erfüllen: 

- thermoisolierte Transportmulde (Dämmung aller Seitenflächen inkl. Stirn- und Rück-
wand, der Muldenboden kann für Bestandsfahrzeuge auch ungedämmt belassen 
werden), 

- thermoisolierte Abdeckeinrichtung (z.B. Silikon-/Polyurethan-Basis oder gleichwertig) 
und  

- kalibrierte Temperaturmesseinrichtung (Einbaugeräte oder transportable Messein-
richtung wie beispielsweise Einstechthermometer sind möglich), die das direkte Ab-
lesen der Asphaltmischguttemperaturen in den vier Eckpunkten der Transportmulde 
vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/Straßenfertiger ermöglicht.  

Um eine ausreichende Thermoisolierung der Transportmulden sicherzustellen, muss 
der Wand-/Bodenaufbau (bei nachträglich thermoisolierten Bestandsfahrzeugen nur der 
Wandaufbau) inkl. des verwendeten Dämmmaterials mindestens einen Wärmedurch-
lass-widerstand (R-Wert) ≥1,65 m²K/W (bei 20°C) aufweisen. Das verwendete Dämm-
material muss eine langfristige Temperaturbeständigkeit bis 200°C aufweisen. Der 
Nachweis des erreichten Wärmedurchlasswiderstands ist auf geeignete Weise zu er-
bringen (z. B. durch Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis). Die Verwendung 
von Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusätzliche Beheizung) wird 
als gleichwertig angesehen, wenn durch die Zuführung von zusätzlicher Wärmeenergie 
die Temperaturverluste aufgrund des Einsatzes eines Wand-/ und Bodenaufbaus mit 
einem Wärmedurchlasswiderstand < 1,65 m²K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit 
ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechnerischem Nachweis zu belegen. 

Die Messung der Asphaltmischguttemperatur erfolgt mit einer kalibrierten Temperatur-
messeinrichtung, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur in den vier 
Eckpunk-bereichen der Transportmulde ermöglicht (Messeinrichtung als Einbaugerät 
im Fahrzeug, als transportables Gerät oder im Rahmen der Pilotphase mit Einstechther-
mometer). 

Das arithmetische Mittel der vier Temperaturmesswerte in den Eckpunkten der Trans-
portmulde zum Zeitpunkt des Entladens darf den unteren Temperaturgrenzwert nach 
den ZTV Asphalt-StB 07/13, Tabelle 5 nicht unterschreiten. Die gemessenen Asphalt-
mischguttemperaturen in den Eckbereichen der Transportmulde bei jedem Entladevor-
gang sind in tabellarischer Form (Fahrzeugkennzeichen, Entladezeitpunkt, Temperatur-
messwerte) übersichtlich darzustellen und zusammen mit dem Lieferschein dem AG zu 
übergeben. Bei Unterschreitung der geforderten Mindesttemperaturen darf eine Über-
gabe in den Beschicker/Straßenfertiger nicht erfolgen. 

Ab einer Einbaufläche je Schicht von 6.000 m² und bei besonderen Einbausituationen 
ist das Asphaltmischgut für die einzelnen Asphaltschichten mit Beschickerfahrzeugen 
vor dem Straßenfertiger einzubauen.  

 

Asphalttragschichten 

Asphalttragschichten müssen den ZTV Asphalt-StB 07/13 und die dazugehörigen Bau-
stoffe sowie das Asphaltmischgut den TL Asphalt-StB 07/13 entsprechen. 
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Asphaltbinderschichten 

Asphaltbinderschichten müssen den ZTV Asphalt-StB 07/13 und die dazugehörigen 
Baustoffe sowie das Asphaltmischgut den TL Asphalt-StB 07/13 entsprechen. 

Die Herkunft und Sorte des Bindemittel, der Gesteinskörnungen und der Bindemittelträ-
ger müssen für das Bauvorhaben gleich bleiben. 

Asphaltdeckschichten 

Asphaltdeckschichten müssen den ZTV Asphalt-StB 07/13 und den TL Asphalt-StB 
07/13 entsprechen. 

Die Herkunft und Sorte des Bindemittels, der Gesteinskörnungen und der Bindemittel-
träger müssen für das Bauvorhaben gleich bleiben. 

Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S oder SMA 8 S 

Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA 8 S müssen im Rahmen der Eig-
nungsnachweise zusätzlich zu den ZTV Asphalt-StB 07/13 und der TL Asphalt-StB 
07/13 folgende einengende und ergänzende Anforderungen erfüllen: 

- Siebdurchgang bei 5 mm   50,0 bis 55,0 M.-%. 

Die Bestimmung der Verdichtbarkeit ist mit Hilfe des Marshall-Verfahrens nach den TP 
Asphalt-StB, Teil 10 durchzuführen. 

Abstumpfen der Asphaltdeckschichten 

Das Abstumpfen der Asphaltdeckschichten erfolgt entsprechend der ausgewiesenen 
Leistungspositionen unter Beachtung des „Merkblattes für den Bau griffiger Asphalt-
deckschichten (M BgA), Ausgabe 2004“ der FGSV. 

Als Baustoff zum Abstumpfen ist eine gebrochene Gesteinskörnung der Lieferkörnung 
1/3 in einer Aufstreumenge von 1,0 kg/m² zu verwenden. Sie ist gleichmäßig aufzubrin-
gen und statisch einzudrücken. 

Asphaltdeckschichten aus Offenporigem Asphalt werden nicht abgestumpft. 

Schichtenverbund 

Zur Erzielung eines guten Verbundes zwischen den einzelnen Asphaltlagen und -
schichten die Unterlage zu reinigen. Der letzte Reinigungsgang hat mit einer selbstauf-
nehmenden Kehrmaschine zu erfolgen, die mit einer mindestens 2,30 m breiten Hoch-
druck-Dreh-Jet-Wasch-Sauganlage ausgerüstet ist. Anschließend ist die Fläche mit ei-
ner Polymermodifizierten Bitumenemulsion C60BP4-S nach den TL BE-StB 15 mit ei-
nem Rampenspritzgerät anzusprühen. Das Ansprühen der Unterlage muss gleichmäßig 
erfolgen. Die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.3.1 und die H SVA 17 sind zu beach-
ten. 
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Nähte und Anschlüsse 

Nähte und Anschlüsse in den Asphaltschichten der Fahrbahn bzw. die gegebenenfalls 
durch die Einbauverhältnisse bedingten Nähte wie z. B. halbseitigem Fertigen der Fahr-
bahn, sind nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitte 3.3.2 und 3.3.3 mit äußerster 
Sorgfalt auszuführen. Die Nahtbehandlung ist mit Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-
55 A auszuführen. Die Eignung des Bindemittels ist dem AG nachzuweisen. 

Vor Einbau der Asphaltschichten müssen alle Vorarbeiten, wie z. B. Anschlüsse fräsen, 
Ansprühen der Unterlage und Fugenreinigung beendet sein. 

Randausbildung 

Die Ränder der Asphaltschichten sind abzuböschen, sofern keine Randeinfassungen 
vorhanden sind. Die ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 3.3.4 sind zu beachten.  

Die Flankenflächen an den höherliegenden Rändern der Schichten sind vollständig mit 
Polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55 A abzudichten. 

 

3.6 Abfälle 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.7 Winterbau 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.8 Beweissicherung 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.9 Sicherungsmaßnahmen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.10 Belastungsannahmen (Brückenbau) 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

3.11 Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren 

Der Nachweis der vertraglich vereinbarten Einbaudicke der Asphaltschichten ist durch 
ein elektromagnetisches Dickenmessverfahren zu führen und für die Überprüfung der 
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Ebenheitsforderungen an Asphaltdeckschichten in Längsrichtung der Einsatz eines Pla-
nographen vorgesehen. 

Bestimmung der Einbaudicken der Asphaltschichten:  

Die Messungen zur Bestimmung der Einbaudicken sind vom Auftragnehmer und Auf-
traggeber gemeinsam durchzuführen. 

Die Anzahl und Lage der Messstellen sind für alle Bauweisen nach den ZTV Asphalt-
StB 07/13, Abschnitt 7.2.2 festzulegen. 

Es sind die Formblätter der TP D-StB 12 zu verwenden. 

Der Auftragnehmer hat alle für die Bestimmung der Einbaudicke benötigten Mess- und 
Arbeitsgeräte, einschließlich liefern und kleben der Folien, auf der Baustelle vorzuhalten 
und das für die Messung erforderliche Personal zu stellen. Die Kosten sind in die ent-
sprechenden Positionen für den Asphalteinbau einzukalkulieren und werden nicht ge-
sondert vergütet. 

Der Auftragnehmer hat Bohrlöcher infolge von Entnahmestellen für Kontrollprüfungen 
sofort zu verfüllen (siehe TP D-StB 12, Abschnitt 2.3). 

 

3.12 Prüfungen 

Sofern für die zur Verwendung gelangenden Baustoffe Technische Lieferverträge, Eig-
nungsprüfungen und/oder Eignungsbeurteilungen/ -nachweise sowie Zulassungsbe-
scheide erforderlich sind, sind diese rechtzeitig, spätestens 2 Wochen vor der ersten 
Verwendung des Baustoffes, dem Auftraggeber in 4-facher Ausfertigung einzureichen. 
Die Kosten hierfür sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen des Leis-
tungsverzeichnisses einzukalkulieren 

Bei Nichteinhaltung dieser Fristen verzögert sich der Einbau zu Lasten des Auftragneh-
mers. 

 

3.12.1 Eignungsnachweise 

Eignungsnachweise und Eignungsprüfungen sind vom Auftragnehmer nach den ein-
schlägigen Technischen Regelwerken durchzuführen und dem Auftraggeber zur Kennt-
nisnahme vorzulegen. Gegebenenfalls ist hierfür eine nach den RAP Stra 15 anerkannte 
Prüfstelle einzusetzen. Die Prüfberichte dürfen nicht älter als 2 Jahre sein bzw. dieses 
Alter bis zum Ende der Baumaßnahme nicht überschreiten. 

Für alle bitumenhaltige Stoffe, d. h. auch für bitumenhaltige Voranstriche, Deckaufstri-
che, Klebe- und Fugenmassen sowie alle anderen zur Abdichtung benötigten Baustoffe 
ist vor dem Einbau die Eignung nachzuweisen. 

Bei fabrikmäßigen Zusammensetzungen (z. B. Voranstrich, Deckaufstriche, Klebemas-
sen, Fugenmassen usw.) sind die Vorlagen der Herstellungsrezeptur und deren Prüfung 
durch eine anerkannte Prüfstelle ausreichend. 
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Eignungsnachweise für Asphaltmischgut bestehen aus einer Erklärung des Auftragneh-
mers über die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und einem Prüfzeug-
nis mit den geforderten Angaben zur Zusammensetzung des Asphaltmischgutes. Alter-
nativ können die geforderten Angaben auch in einem entsprechend aufbereiteten Prüf-
zeugnis des Asphaltherstellers enthalten sein, dass vom Auftragnehmer dann gegen-
zuzeichnen ist. 

Für die Festlegung der beabsichtigten Zusammensetzung des Asphaltmischgutes wird 
Folgendes vereinbart: 

Die Auswertung der Ergebnisse der Eignungsprüfung hat auf volumetrischer Basis zu 
erfolgen. 

Der Auftragnehmer hat in eigener Verantwortung die Eignungsnachweise zu erstellen, 
die beabsichtigte Zusammensetzung der Baustoffgemische festzulegen und dem Auf-
traggeber spätestens 2 Wochen vor Beginn der Bauausführung mit den dazugehörigen 
Konformitätsnachweisen für das Asphaltmischgut, die Gesteinskörnungen und das Bin-
demittel sowie gegebenenfalls die Eignungsnachweise für das zur Verwendung kom-
mende Asphaltgranulat vorzulegen.  

Neben den Angaben nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.2 muss der Eig-
nungsnachweise noch folgende Angaben erhalten: 

 Gesteinsrohdichte, 

 Asphaltmischgutrohdichte, 

 Raumdichte am Marshallprobekörper, 

 Verdichtungstemperatur, 

 Hohlraumgehalt (berechnet), 

 Erweichungspunkt Ring und Kugel des Frischbitumens, 

 Bindemittelablauf (bei SMA und PA), 

 Proportionale Spurrinnentiefe (bei AC 22 B S, AC 16 B S, SMA 11 S und  
SMA 8 S), 

 bei den Asphaltmischgutarten und -sorten AC 22 B S und SMA 8 S Aussage zum 
Haftverhalten des Asphaltmischguts, 

 bei Verwendung von viskositätsverändernden Zusätzen: Hersteller, Handelsname 
und Zugabemenge. 

Außerdem ist im Eignungsnachweis für die in den Tabelle 1 und 2 aufgeführten Bi-
tumensorten des eingesetzten Frischbindemittels auszuweisen, wie im Rahmen des 
Bauvertrages, hinsichtlich der Auswirkungen auf die Nutzungsdauer, gleichbleibende 
Asphaltmischguteigenschaften sichergestellt werden können. Dieser Nachweis gilt als 
erbracht, wenn die im Rahmen der Erstprüfung und zur Asphaltproduktion verwendeten 
Bitumen in ihren Eigenschaften die Anforderungen der Tabellen 2 und 3 erfüllen. Der 
Nachweis kann auf Grundlage eigener Untersuchungen, oder auf Basis der Vorunter-
suchungen des Lieferanten erbracht werden. 
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Tabelle 1: Anforderungen an Verformungseigenschaften von Straßenbaubitu-
men 

Merkmal oder Eigenschaft 
Ein-
heit 

Prüf- 
methode 

Sorten 

30/45 50/70 70/100 160/220 

Äquisteifigkeitstemperatur  
T (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz 

°C 
in Anlehnung 
an AL DSR 
Prüfung (T-
Sweep oder 

BTSV) 

52 bis 
58 

47 bis 
53 

42 bis 
48 

35 bis 
41 

Phasenwinkel  
δ (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz 

° ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 ≥ 75 

 

Tabelle 2: Anforderungen an Verformungseigenschaften von Elastomermodifi-
zierten Bitumen (PmB A) 

Merkmal oder Eigenschaft 
Ein-
heit 

Prüfme-
thode 

Sorten 

25/55-55 A 10/40-65 A 40/100-65 A 

Äquisteifigkeitstemperatur  
T (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz 

°C 
in Anlehnung 
an AL DSR 
Prüfung (T-
Sweep oder 

BTSV) 

48 bis 62 56 bis 68 48 bis 58 

Phasenwinkel  
δ (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz 

° ≤ 75 ≤ 75 ≤ 70 

 

Darüber ist im Rahmen des Eignungsnachweises über die Klassifizierung nach den TL 
AG-StB 09 nachzuweisen, dass dem Asphaltmischwerk die erforderliche Menge an As-
phaltgranulat in der geforderten Qualität zur Verfügung steht. 

Der Auftraggeber stimmt der beabsichtigten Zusammensetzung nicht zu; die Sollrezep-
tur wird auch nicht vereinbart. Gleichwohl sind die Angaben maßgebend für die Ausfüh-
rung, Abnahme und Abrechnung der Bauleistung. Der Auftraggeber prüft nur, ob die 
Rahmenbedingungen des Bauvertrages, z. B. die Grenzwerte der Technischen Regel-
werke, eingehalten sind und der Eignungsnachweis vollständig ist. 

Bei Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk100 müssen die Eignungs-
nachweise für Asphaltdeck- und –binderschichten neben den Angaben zur vorgeschla-
genen Zusammensetzung der Asphalte auch Aussagen zu deren Gebrauchstauglich-
keit wie z. B. Verformungswiderstand, Verdichtbarkeit, Verhalten bei tiefen Temperatu-
ren sowie der Griffigkeit enthalten. 

 

3.12.2 Eigenüberwachungsprüfungen 

Zu den Eigenüberwachungsprüfungen des Auftragnehmers zählen auch die Prüfungen 
im Rahmen der Werkseigenen Produktionskontrolle bei der Asphaltherstellung, der Ge-
steinsaufbereitung und der Bindemittelherstellung oder gleichwertiger Art. 

Die Ergebnisse der Werkseigenen Produktionskontrolle sind dem Auftraggeber auf Ver-
langen vorzulegen. 

Der Auftragnehmer hat nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 5.2, die Ergebnisse 
der Eigenüberwachungsprüfungen bei der Asphaltherstellung dem Auftraggeber täglich 
unverzüglich auszuhändigen. 
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Gleiches gilt auch für alle weiteren Baustoffe. 

Bei der Eigenüberwachungsprüfung nach den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 5.2, 
kann der Auftragnehmer den Nachweis der Anfangsgriffigkeit der Walzasphaltdeck-
schichten durch Messungen oder durch Erstellen einer Arbeitsanleitung mit Soll-Vorga-
ben und deren Prüfung nach dem Formblatt „Dokumentation der Eigenüberwachung 
der Maßnahmen zur Sicherstellung der Anfangsgriffigkeit von Walzasphaltdeckschich-
ten“ führen. 

Beabsichtigt der Auftragnehmer, den Nachweis nicht durch Messungen zu führen, dann 
hat er in einer Arbeitsanleitung das Arbeitsverfahren für die einzusetzenden Geräte und  

die Arbeitsweise 

 beim Einbau, 

 bei der Verdichtung und 

 für die Bearbeitung der Oberfläche 

festzulegen. 

Die hieraus abzuleitenden Soll-Vorgaben beim Einbau und nach dem Einbau sind fest-
zulegen und dem Auftraggeber gemäß beigefügtem Formblatt vor Bauausführung vor-
zulegen. Arbeitsanleitung und Soll-Vorgaben werden Bestandteil der Eigenüberwa-
chungsprüfung. 

Das Einhalten der Soll-Vorgaben ist zu dokumentieren und die Ergebnisse dem Auf-
traggeber vorzulegen. Die Arbeitsanleitung und die Soll-Vorgaben sind anhand der Er-
gebnisse der Griffigkeitsmessungen der Kontrollprüfungen zu bewerten. 

 

3.12.3 Kontrollprüfungen/Identitätsprüfungen 

Die Kontrollprüfungen werden vom Auftraggeber – zeitlich unbestimmt – im erforderli-
chen Umfang durchgeführt (Koordination: örtliche Bauüberwachung). Für Plattendruck-
versuche wird die Stellung eines LKW oder eines anderen Gegengewichtes vom Auf-
tragnehmer erforderlich. 

Nach Aufforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer Proben aller zur Verwen-
dung kommenden Baustoffen zu Kontrollprüfungen bzw. Identitätsprüfungen zu entneh-
men. Der Auftragnehmer hat dies zu ermöglichen und dazu eventuell erforderliche Hilfs-
kräfte, Hilfsmittel für Probenahme und Versand der Proben zum Lagerplatz des Auftrag-
gebers zu stellen. Der hierfür erforderliche Aufwand und die Kosten für hierbei möglich-
erweise auftretende Verzögerungen des Arbeitsablaufes sind in die entsprechenden 
Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
vergütet. 

Die Kosten für hierbei möglicherweise auftretende Verzögerungen des Arbeitsablaufes 
sind in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses 
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. 

Der Umfang der gegebenenfalls erforderlichen Prüfungen ergibt sich aus dem anzu-
wendenden Technischen Regelwerk. 
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Der Auftraggeber erteilt die Aufträge zur Durchführung von Kontrollprüfungen direkt an 
die hierfür anerkannten Prüfstellen. Gleiches gilt auch für die Durchführung von zusätz-
lichen Kontrollprüfungen. 

Anträge auf Durchführung von zusätzlichen Kontrollprüfungen und/oder Schiedsunter-
suchungen sind bis spätestens 6 Wochen nach Absendung der Mängelrüge des Auf-
traggebers zu stellen. Die gegebenenfalls erforderliche Durchführung der Probenahme 
hat bis spätestens 4 Wochen nach Zustimmung durch den Auftraggeber zu erfolgen. 
Nach Ablauf dieser Fristen können keine zusätzlichen Kontrollprüfungen und/oder 
Schiedsuntersuchungen mehr durchgeführt werden. 

Sollten bei Kontrollprüfungen Abweichungen festgestellt werden und es gibt in den je-
weils maßgebenden ZTV’en für diese Abweichungen Abzugsregelungen, so kann an-
stelle der Mängelbeseitigung einvernehmlich der sich hieraus ergebende Abzug der 
Vergütung vereinbart werden. Abzüge werden aber nur bis zu einer Höhe von 50 % des 
zugehörigen Einheitspreises vorgenommen. Ergeben sich höhere Abzüge ist die Leis-
tung in jedem Fall durch eine mangelfreie Leistung zu ersetzen. 

Bei der Lieferung von Asphaltmischgut aus mehreren Asphaltmischwerken für eine As-
phaltschicht erfolgt die Mittelwertbildung über alle Kontrollprüfungsergebnisse unabhän-
gig von den einzelnen Asphaltmischwerken. 

Der Hohlraumgehalt in Asphalttragschichten und Asphaltbinderschichten darf den 
Grenzwert von 1,0 Vol.-% nicht unterschreiten und den Grenzwert von 7,0 Vol.-% nicht 
überschreiten. 

Der Hohlraumgehalt von Walzasphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt SMA 8 S 
und SMA 11 S darf den Grenzwert von 1,5 Vol.-% nicht unterschreiten. 

Der Nachweis der profilgerechten Lage und Ebenheit der einzelnen Schichten des 
Oberbaues ist vom Auftragnehmer zu erbringen. Die Messungen sind dabei gemeinsam 
mit dem Auftraggeber durchzuführen. Die Dokumentation der Messergebnisse muss 
dem Auftraggeber nach Abschluss der Messungen sofort übergeben werden. Der Auf-
wand für die Durchführung der Messungen ist mit Ausnahme der Messung der Ebenheit 
auf der Asphaltdeckschicht in die Einheitspreise der entsprechenden Positionen des 
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Die Mes-
sung der Ebenheit auf der Asphaltdeckschicht hat mit einem elektronisch aufzeichnen-
den Planographen zu erfolgen. 

Der Schichtenverbund ist auf der Baustelle unmittelbar nach der Probenahme der Bohr-
kerne, die zur Ermittlung des Verdichtungsgrades gezogen werden, zunächst nach Au-
genschein gemeinsam vom Auftraggeber und Auftragnehmer festzustellen. 

Der Schichtenverbund wird nach den TP Asphalt-StB, Teil 80 geprüft. Die Prüfung er-
folgt jedoch abweichend nur an einem Bohrkern. Bei Schiedsuntersuchungen werden 2 
Bohrkerne geprüft. 

Bei einer Unterschreitung des Grenzwertes für die Anforderung an die Scherkraft um 
bis zu 20 % kann anstelle der Mängelbeseitigung einvernehmlich ein Abzug von 2,00 
EUR je Quadratmeter zugeordneter mangelhafter Fläche und Schichtgrenze vereinbart 
werden. 
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Gleiches gilt auch bei einer Unterschreitung des Grenzwertes von über 20 % und bis zu 
50 %. Jedoch beträgt der Abzug dann 4,00 EUR je Quadratmeter zugeordneter man-
gelhafter Fläche und Schichtgrenze. 

Bei größeren Unterschreitungen oder nicht vorhandenem Schichtenverbund erfolgt ei-
ne sachverständige Bewertung des Sachverhalts. 

Werden bei den nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 zu entnehmenden Bohrkernen gefor-
derte Einbaudicken unterschritten, die nicht durch Mehreinbaudicken darüber liegender 
Schichten ausgeglichen werden, dann ist durch die Entnahme weiterer Bohrkerne im 
Abstand von ca. 10 m vor und hinter der jeweiligen Bohrkernentnahmestelle die Minder-
einbaufläche einzugrenzen. 

Wird bei Asphaltdeckschichten der Einzelwert der Solldicke um mehr als 2 cm über-
schritten, ist dies ein Mangel. Die Auswirkungen des Mangels sind im Einzelfall zu be-
werten. 

 

3.13 Zusammenfassende Angaben für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplans (Sige-Plan) 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

 

4 Ausführungsunterlagen 

4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen 

entfällt  (erforderlichenfalls ergänzen) 

 

4.2 Vom Auftragnehmer zu beschaffende Ausführungsunterlagen 

Bauzeitenplan 

Nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer gemeinsam mit dem Auftraggeber 
einen verbindlichen Bauzeitenplan zu erarbeiten. Der endgültige Bauzeiten- und Perso-
naleinsatzplan ist dem Auftraggeber in zweifacher Ausfertigung zu übergeben, diese 
werden Bestandteil des Vertrages. 

Tagesberichte 

Der Auftragnehmer hat der örtlichen Bauüberwachung des Auftraggebers täglich Ta-
gesberichte zu übergeben, aus denen die genaue Leistung nach den einzelnen Positi-
onen des Leistungsverzeichnisses, die Menge der angelieferten Baustoffe, die durch-
geführten Prüfungen usw. zu ersehen sind. 

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber oder der ört-
lichen Bauüberwachung des Auftraggebers täglich zu übergeben. Sie müssen alle 
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Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung des Auftrages von Bedeu-
tung sein können. 

Dies sind insbesondere: 

– Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, 

– Wetter (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit), 

– Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte, 

– eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer, 

– Anzahl und Art der eingesetzten Großgeräte sowie deren Zu- und Abgang, 

– Anlieferung von Hauptbaustoffen, 

– Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentli-
chen Angaben über den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren 
Umfanges, Betonierzeiten, Einbauzeiten Asphaltbau und dergleichen), 

– Behinderung und Unterbrechung der Ausführung, 

– Arbeitseinstellung mit Angabe der Gründe, 

– Unfälle und sonstige wichtige Vorkommnisse. 

 

Bauabwicklungs- und Asphalteinbaukonzept 

Spätestens 14 Tage vor Beginn der Asphaltarbeiten ist vom Auftragnehmer ein ausführ-
liches und detailliertes sowie leicht nachvollziehbares Bauabwicklungs- und Asphaltein-
baukonzept vorzulegen. Das Einbaukonzept muss alle wichtigen Angaben zur Ausfüh-
rung der einzelnen Schichten, Ausbildung von Nähten und Anschlüssen sowie den ge-
planten Geräteeinsatz, mit genauer Angabe sämtlicher für die Ausführung der Asphalt-
arbeiten vorgesehener Geräte, enthalten. Der Asphalteinbau ist in Detailplänen darzu-
stellen. Darüber hinaus sind das Asphaltmischwerk gegebenenfalls mit Ersatzlieferwerk 
und die für die Belieferung vorgesehene Anzahl der Lkw anzugeben. 

Das Bauabwicklungs- und Asphalteinbaukonzept muss mindestens folgenden Angaben 
enthalten: 

– Fräsen der Asphaltschichten 

– Umgang mit pechhaltigen Ausbaustoffen 

– Herstellung der Schottertragschichten 

– Angabe des Asphaltmischwerkes / der Asphaltmischwerke einschließlich Nummer 
der Erstprüfung 

– Zum Einsatz kommende Asphalte 

– Für den Einbau relevante Asphaltmischgutparameter 

– Vorhergesehene Einbaumenge je Zeiteinheit 

– Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes mit Nachweis der Eignung der 
Lieferfahrzeuge für den Transport von Asphaltmischgut mit u. a. folgenden Anga-
ben: 
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 vorgesehene Einbaumengen je Asphaltmischgutart und Zeiteinheit 

 angesetzte Zeit der Fahrzeuge von Beladung (Mischwerk) bis zur Entladung 
(Baustelle) unter Berücksichtigung der unteren Grenzwerte für die Mischgut-
temperatur bei Übergabe in den Straßenfertiger (ZTV Asphalt-StB 07/13, Ta-
belle 5) 

 Anzahl der Fahrzeuge 

 Anzahl der Umläufe 

 Umgang mit Problemen 

 ggf. besondere Kennzeichnung der Anlieferungsfahrzeuge 

– Angabe des Verantwortlichen für die Koordinierung während der Ausführung 
(Name, Tel.-Nr., ständige Erreichbarkeit ist zu garantieren) 

– Angaben der eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik 

– gesonderte Angabe bezüglich Einsatz des Beschickers 

– Angabe eines / ggf. mehrerer Asphaltmischwerke für Ersatzlieferungen im Bedarfs-
fall 

– Ausbildung der Nahte, Fugen und Anschlüsse 

– Anhang: Einbaugeräte und Einbaupläne 

Das Bauabwicklungs- und Asphalteinbaukonzept wird Bestandteil des Bauvertrages. 
Somit bedingt ein unzureichendes oder fehlerhaftes Einbaukonzept ein Abweichen vom 
Bauvertrag. Das Einbaukonzept ist gemäß folgender unverbindlicher Muster-Gliederung 
umfassend aufzustellen. Die Hauptpunkte sind dabei gegebenenfalls durch sinnvolle 
Unterpunkte zu ergänzen. 

 

Muster-Gliederung Bauabwicklungs- und Asphalteinbaukonzept: 

(Gliederungspunkte sind erforderlichenfalls zu ergänzen) 

1 Fräsarbeiten an Asphaltschichten 

2 Umgang mit pechhaltigen Ausbaustoffen (falls erforderlich) 

3 Schottertragschicht einbauen und verdichten 

4 Asphaltmischgut  

4.1 Asphaltmischguthersteller 

4.2 Zum Einsatz kommende Asphalte und deren Erstprüfungsbericht.-Nr.  

4.3 Für den Einbau relevante Asphaltmischgutparameter (Ermittlung des Wal-
zenbedarfs gemäß M VA) 

5 Einbau Asphaltschichten (mit ausführlichen Angaben zur Transportlogistik, 
Einbaumenge je Zeiteinheit) 
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5.1 Asphalttragschicht 

5.2 Asphaltbinderschicht 

5.3 Asphaltdeckschicht 

5.4 Ausbildung der Nähte und Anschlüsse, Randabdichtung 

6 Eigenüberwachung  

6.1 An der Produktionsstätte 

6.2 Auf der Baustelle 

7 Umgang mit Problemen  

7.1 Umgang mit außerhalb des Zeitplans liegenden Transportfahrzeugen 

7.2 Umgang mit nicht-konformem Asphaltmischgut 

7.3 Umgang bei auf der Baustelle entstehenden Problemen  

7.4 Einbau bei ungünstigen Wetterverhältnissen  

8 Verantwortliche/Ansprechpartner (Organigramm mit Kontaktdaten) 

9 Anhang: Auflistung Einbaugeräte und Einbaupläne 

Der Aufwand für die Erstellung des Einbaukonzeptes ist in die entsprechenden Positio-
nen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. 
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5 Zusätzliche Technische und sonstige Technische Vertragsbe-
dingungen 

 

5.1 Geltende Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen 

5.1.1 ZTV E-StB 17, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Erdarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2017, (FGSV 599) 

5.1.2 ZTV Ew-StB 14, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Entwässerungseinrichtungen im Straßenbau, Ausgabe 2014, (FGSV 598) 

5.1.3 ZTV SoB-StB 20, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
den Bau von Schichten ohne Bindemittel, Ausgabe 2020, (FGSV 698) 

5.1.4 ZTV Asphalt-StB 07/13, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 
2007/Fassung 2013, (FGSV 799) mit der Anlage Teil C des ARS 08/2019 

5.1.5 ZTV BEA-StB 09/13, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächenbefestigungen – Asphaltbauweisen, 
Ausgabe 2009/Fassung 2013, (FGSV 798) 

5.1.6 ZTV Pflaster-StB 20, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
zur Herstellung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken, Plattenbelägen sowie von 
Einfassungen, Ausgabe 2020, (FGSV 699) 

5.1.7 ZTV A-StB 12, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Aufgrabungen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2012, (FGSV 976) 

5.1.8 ZTV Beton-StB 07, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für den Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken 
aus Beton, Ausgabe 2007, (FGSV 899) 

5.1.9 ZTV Fug-StB 15, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Fugen in Verkehrsflächen, Ausgabe 2015, (FGSV 897/1) 

5.1.10 ZTV LW 16, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den 
Bau Ländlicher Wege, Ausgabe 2016, (FGSV 675) 

5.1.11 ZTV La-StB 18, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Landschaftsbauarbeiten im Straßenbau, Ausgabe 2018, (FGSV 224) 

5.1.12 ZTV M 13, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markie-
rungen auf Straßen, Ausgabe 2013, (FGSV 341) 

5.1.13 ZTV-SA 97/01, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1997, Stand Juni 2017, 
(FGSV 369) 

5.1.14 ZTV FRS 13/17, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für 
Fahrzeugrückhaltesysteme, Ausgabe 2013/Fassung 2017, (FGSV 367) 

5.1.15 ZTV Verm-StB 01, Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien 
für die Bauvermessung im Straßen- und Brückenbau, Ausgabe 2001, (FGSV 247) 

 
 

5.2 Geltende Änderungen und Ergänzungen der ZTV (Besondere Regelungen der 
Länder) 

 entfällt 
 

5.3 Geltende sonstige Technische Vertragsbedingungen und vertragliche Hin-
weise 

5.3.1 Gemäß VOB/B, § 4 Nr. 2 und § 13 Nr. 1 sind DIN-Normen als anerkannte Regeln 
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der Technik zu beachten  
5.3.2 DIN EN 58, Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Probenahme Bitumenhaltiger 

Bindemittel, Ausgabe 2012-05 
5.3.3 TL BuB E-StB 20, Technische Lieferbedingungen für Böden und Baustoffe im Erd-

bau des Straßenbaus, Ausgabe 2020, (FGSV 597) 
5.3.4 TL Geok E-StB 19, Technische Lieferbedingungen für Geokunststoffe im Erdbau 

des Straßenbaues, Ausgabe 2019, (FGSV 549) 
5.3.5 TL Gestein-StB 04/18, Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen im 

Straßenbau, Ausgabe 2004/Fassung 2018, (FGSV 613) 
5.3.6 TL SoB-StB 20, Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Herstel-

lung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020, (FGSV 697) 
5.3.7 TL AG-StB 09, Technische Lieferbedingungen für Asphaltgranulat, Ausgabe 2009, 

(FGSV 749) 
5.3.8 TL Bitumen-StB 07/13, Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und 

gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen, Ausgabe 2007/Fassung 2013, 
(FGSV 794) mit der Anlage Teil A des ARS 08/2019 

5.3.9 TL BE-StB 15, Technische Lieferbedingungen für Bitumenemulsionen, Ausgabe 
2015, (FGSV 793) 

5.3.10 TL Asphalt-StB 07/13, Technische Lieferbedingungen für Asphaltmischgut für den 
Bau von Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2007/Fassung 2013, (FGSV 790) 
mit der Anlage Teil B des ARS 08/2019 

5.3.11 TL Pflaster-StB 06/15, Technische Lieferbedingungen für Bauprodukte zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbelägen und Einfassungen, Ausgabe 2006/Fas-
sung 2015 (FGSV 643) 

5.3.12 TL Beton-StB 07, Technische Lieferbedingungen für Baustoffe und Baustoffgemi-
sche für Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahndecken aus 
Beton, Ausgabe 2007, (FGSV 891) 

5.3.13 TL Fug-StB 15, Technische Lieferbedingungen für Fugenfüllstoffe in Verkehrsflä-
chen, Ausgabe 2015, (FGSV 897/2) 

5.3.14 TL Sbit-StB 15, Technische Lieferbedingungen für Sonderbindemittel und Zuberei-
tungen auf Bitumenbasis, Ausgabe 2015, (FGSV 785) 

5.3.15 TL VBit-StB 22, Technische Lieferbedingungen für gebrauchsfertige Viskositätsver-
änderte Bitumen, Ausgabe 2022, (FGSV 727) 

5.3.16 TL LW 16, Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen, Baustoffe, Bau-
stoffgemische und Bauprodukte für den Bau die Ländlicher Wege, Ausgabe 2016, 
(FGSV 676) 

5.3.17 TL G Asphalt-DSH-V-StB 15, Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Er-
haltung von Verkehrsflächenbefestigungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausfüh-
rung von Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung, Aus-
gabe 2015, (FGSV 790/3) 

5.3.18 TL G Asphalt-DSK-StB 15, Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhal-
tung von Verkehrsflächenbefestigungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung 
von Dünnen Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise, Ausgabe 2015, (FGSV 790/1) 

5.3.19 TL G Asphalt-OB-StB 15, Technische Lieferbedingungen für die Bauliche Erhal-
tung von Verkehrsflächenbefestigungen, Teil: Güteüberwachung, Teil: Ausführung 
von Oberflächenbehandlungen, Ausgabe 2015, (FGSV 790/2) 

5.3.20 TL G SoB-StB 20, Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Ausgabe 2020 (FGSV 696) 

5.3.21 TL M 06, Technische Lieferbedingungen für Markierungsmaterialien, Ausgabe 
2006, (FGSV 375) 

5.3.22 TP Asphalt-StB, Technische Prüfvorschriften für Asphalt, Ausgabe 2007, Stand 
März 2023, (FGSV 756) 
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5.3.23 TP BF-StB Teil B 11.1, Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Stra-
ßenbau, Teil B 11.1: Eignungsprüfungen für Bodenverfestigungen mit hydraulischen 
Bindemitteln, Ausgabe 2012, (FGSV 591/ B 11.1) 

5.3.24 TP Gestein-StB, Technische Prüfvorschriften für Gesteinskörnungen im Straßen-
bau, Ausgabe 2008, Stand Dezember 2022 (FGSV 610) 

5.3.25 TP Griff-StB (SKM), Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessung im Stra-
ßenbau, Teil Seitenkraftmessverfahren (SKM), Ausgabe 2007, (FGSV 408/1) 

5.3.26 TP Griff-StB (SRT), Technische Prüfvorschriften für Griffigkeitsmessungen im Stra-
ßenbau, Teil: Messverfahren (SRT), Ausgabe 2021, (FGSV 408/2) 

5.3.27 TP Eben – Berührende Messungen, Technische Prüfvorschriften für Ebenheits-
messungen auf Fahrbahnoberflächen in Längs- und Querrichtung Teil: Berührende 
Messungen, Ausgabe 2017, (FGSV 404/1) 

5.3.28 TP D-StB 12, Technische Prüfvorschriften zur Bestimmung der Dicken von Ober-
bauschichten im Straßenbau, Ausgabe 2012, (FGSV 774) 

5.3.29 RStO 12, Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflächen, 
Ausgabe 2012, (FGSV 499) 

5.3.30 RuA-StB 01, Richtlinien für die umweltverträgliche Anwendung von industriellen 
Nebenprodukten und Recycling-Baustoffen im Straßenbau, Ausgabe 2001, (FGSV 
642) 

5.3.31 RuVA-StB 01/05, Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung von Ausbau-
stoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen sowie für die Verwertung von Ausbau-
asphalt im Straßenbau mit den Richtlinien für die umweltverträgliche Verwertung 
von Ausbauasphalt im Straßenbau, Ausgabe 2001/Fassung 2005, (FGSV 795) 

5.3.32 REwS, Richtlinien für die Entwässerung von Straßen, Ausgabe 2021, (FGSV 539) 
5.3.33 RAS-LP 4, Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS) - Teil: Landschaftspflege 

Abschnitt 4: Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaß-
nahmen, Ausgabe 1999, (FGSV 293/4) 

5.3.34 RiStWag 16, Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasser-
schutzgebieten, Ausgabe 2016, (FGSV 514) 

5.3.35 RLW 16, Richtlinien für den ländlichen Wegebau, Ausgabe 2016, (FGSV 675/1) 
5.3.36 RPS 09, Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeugrückhaltesys-

teme, Ausgabe 2009, (FGSV 343) 
5.3.37 RSA 21, Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-

ßen, Ausgabe 2021, (FGSV 370) 
5.3.38 ASR A5.2, Anforderungen an Arbeitsplätze und Verkehrswege auf Baustellen im 

Grenzbereich zum Straßenverkehr – Straßenbaustellen, Ausgabe 2018, (FGSV 
37099) 

5.3.39 RAP Stra 15, Richtlinien für die Anerkennung von Prüfstellen für Baustoffe und 
Baustoffgemische im Straßenbau, Ausgabe 2015, (FGSV 916) 

5.3.40 HVA B-StB 19, Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im 
Straßen- und Brückenbau, Ausgabe August 2019, (FGSV 941 B) 

 

5.4 Zu beachtende Merkblätter, Empfehlungen und Hinweise 

5.4.1 Merkblatt für die Verhütung von Frostschäden an Straßen, Ausgabe 2013, (FGSV 
545) 

5.4.2 Merkblatt für die Verdichtung des Untergrundes und Unterbaues im Straßenbau, 
Ausgabe 2003, (FGSV 516) 

5.4.3 M HifüBau, Merkblatt über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke, Ausgabe 
2017, (FGSV 526) 

5.4.4 M Geok E 16, Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des 
Straßenbaus, Ausgabe 2016, (FGSV 535) 
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5.4.5 M RC 19, Merkblatt über den Einsatz von rezyklierten Baustoffen im Erd- und Stra-
ßenbau, Ausgabe 2019, (FGSV 616/3) 

5.4.6 H FA 10, Hinweise für das Fräsen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit 
teer-/pechtypischen Bestandteilen, Ausgabe 2010, (FGSV 769) 

5.4.7 H SVA 17, Hinweise zur Erzielung eines anforderungsgerechten Schichtenverbun-
des bei Verkehrsflächenbefestigungen aus Asphalt, Ausgabe 2017, (FGSV 731) 

5.4.8 H Re WA, Hinweise zur Anwendung von Rejuvenatoren bei der Wiederverwendung 
von Asphalt, Ausgabe 2022, (FGSV 753) 

5.4.9 M KA 11, Merkblatt für den Bau Kompakter Asphaltbefestigungen, Ausgabe 2011, 
(FGSV 762) 

5.4.10 M KEP 12, Merkblatt für die Konzeption und die Erstprüfung von Asphaltmischgut 
für den Bau von Verkehrsflächenbefestigungen, Ausgabe 2012, (FGSV 751) 

5.4.11 M WA 09/13, Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt, Ausgabe 2009/Fas-
sung 2013, (FGSV 754) 

5.4.12 M MA, Merkblatt für den Bau von Asphaltschichten aus Gussasphalt, Ausgabe 
2022, (FGSV 740) 

5.4.13 M BgA 04, Merkblatt für den Bau griffiger Asphaltdeckschichten, Ausgabe 2004, 
(FGSV 758) 

5.4.14 M VA 05, Merkblatt für das Verdichten von Asphalt, Ausgabe 2005, (FGSV 730) 
5.4.15 M A-UwS, Merkblatt über Asphaltbauweisen für Anlagen zum Umgang mit wasser-

gefährdenden Stoffen, Ausgabe 2016, (FGSV 760) 
5.4.16 M FP 15, Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflasterdecken und Plattenbelä-

gen in ungebundener Ausführung sowie für Einfassungen, Ausgabe 2015, (FGSV 
618/1) 

5.4.17 M BEP, Merkblatt für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen mit Pflasterde-
cken und Platten- und Großformatbelägen sowie von Einfassungen, Ausgabe 2022, 
(FGSV 620) 

5.4.18 M VAS 99, Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse 
zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Ausgabe 1999, (FGSV 371) 

5.4.19 H VVA, Hinweise zur Verkehrsfreigabe von Verkehrsflächenbefestigungen aus As-
phalt, Ausgabe 2022, (FGSV 733) 
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